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Dringlichkeitsantrag 

der Abgeordneten Hubert Aiwanger, Florian Streibl, Prof. (Univ. Li-
ma) Dr. Peter Bauer, Dr. Hans Jürgen Fahn, Günther Felbinger, 
Thorsten Glauber, Eva Gottstein, Joachim Hanisch, Johann 
Häusler, Dr. Leopold Herz, Nikolaus Kraus, Peter Meyer, Alexan-
der Muthmann, Prof. Dr. Michael Piazolo, Bernhard Pohl, Gabi 
Schmidt, Dr. Karl Vetter, Jutta Widmann, Benno Zierer und Frakti-
on (FREIE WÄHLER), 

Margarete Bause, Ludwig Hartmann, Ulrike Gote, Thomas Geh-
ring, Verena Osgyan, Katharina Schulze, Dr. Sepp Dürr, Jürgen 
Mistol und Fraktion (BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN) 

Anhörung zum Reformbedarf des bayerischen Petitionswesens 

Der Landtag wolle beschließen: 

Die Ausschüsse Verfassung, Recht und Parlamentsfragen und Einga-
ben und Beschwerden führen eine Anhörung zum Thema „Reformbe-
darf des bayerischen Petitionswesens“ durch.  

Ziel der Anhörung ist es, die aktuellen Regelungen und das Verfahren 
im Landtag, auch vor dem Hintergrund der zunehmenden Nutzung 
von nichtoffiziellen Online-Petitionsportalen, auf seine Effizienz und 
Bürgerfreundlichkeit hin zu überprüfen, um ggf. eine Entwicklung hin 
zu einem moderneren Petitionsrecht anzustoßen. 

 

 

Begründung: 

Das Petitionsrecht bietet den Bürgerinnen und Bürgern die Möglich-
keit, Akte der Staatsgewalt parlamentarisch überprüfen zu lassen und 
Anregungen oder Vorschläge an das Parlament zu richten. Zugleich 
erfahren die Volksvertreter, wo parlamentarischer Handlungsbedarf 
besteht oder Probleme innerhalb des Gesetzesvollzugs und des ad-
ministrativen Handelns auftreten. Mit ca. 2.400 Eingaben und Be-
schwerden jährlich machen die Bürgerinnen und Bürger von ihrem in 
Art. 115 der Bayerischen Verfassung verbürgten Petitionsrecht rege 
Gebrauch. 

Aufgrund seiner enormen Bedeutung für die parlamentarische Demo-
kratie soll im Rahmen der Anhörung geklärt werden, inwiefern die Not-
wendigkeit oder die Möglichkeit besteht, die derzeitigen Regelungen 
im Bayerischen Petitionsgesetz und der Geschäftsordnung des Land-
tags fortzuentwickeln. Unter anderem sollen dabei das zunehmende 
Engagement der Bürgerinnen und Bürger auf nichtoffiziellen Online-
Beteiligungsplattformen und die Erfahrungen anderer Bundesländer 
mit deren Ausgestaltung des Petitionsrechts (z.B. durch einen Bür-
gerbeauftragten oder Ombudsmann) beleuchtet werden. 


